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ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61, Husarenstraße

POSTANSCHRIFTDerBundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 1468, 53004 Bonn

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

BEZUG Vermittlung bei Ihrer Anfrage „Löschprotokolle 2018“ [#62167]

Sehr geehrter Herr Filter,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. September 2019 an den Bundesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

Sie  bitten  um  Vermittlung,  weil Ihnen  die  vom  Bundeskanzleramt  im  IFG-Bescheid 

vom  6.  September  2019  festgesetzte  Gebühr  von  15  Euro  für  den  Informationszu-

gang  als  zu  hoch  erscheint. Im Bescheid  wurde  erläutert,  dass für die  Bescheidung 

Ihres Antrags ein Verwaltungsaufwand von 30 Minuten eines Mitarbeiters des mittl e-

ren Dienstes und 30 Minuten eines Mitarbeiters des gehobenen Dienstes entstanden 

ist.  Der  personelle  und  zeitliche  Verwaltungsaufwand  beläuft  sich  damit  auf  37,50 

Euro.  Diese  Kosten  wurden  in  den  Gebührenrahmen  der  Informationsgebührenver-

ordnung eingepasst und die Mindestgebühr von 15 Euro festgesetzt.

Eine Verletzung Ihres Rechts auf Informationszugang ist damit nicht erkennbar, das 

Verfahren des Bundeskanzleramts ist nicht zu beanstanden.
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei

allen Antwortschreiben unbedingt an.
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